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Stadt Friedberg, Kernstadt 

Bebauungsplan Nr. 88 

„Einfacher Bebauungsplan Kernstadt“, 1. Änderung 

 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit 

gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) sowie der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB eingegangenen 

Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen (Entwurf, Förmliche 

Öffentlichkeitsbeteiligung, Frist vom 26.05.2025 bis zum 30.06.2025). 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Friedberg, den 01.07.2025
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Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange  

Beteiligung Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. 
§ 4 (2) BauGB  
(Frist vom 26.05.2025 bis zum 30.06.2025) 

 

Anregungen geäußert  Ohne Anregungen Keine Stellungnahme Seite 

Regierungspräsidium Darmstadt / Kampfmittelräumdienst x   2 / 8 
Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main x   10 
Landesamt für Denkmalpflege  x  12 
Wetteraukreis  x  14 
HessenMobil  x  18 
Rhein-Main-Verkehrsbund x   19 
Zusammenfassende Stellungnahme der Naturschutzverbände  x  20 
Stadt Bad Nauheim  x  21 
Stadt Reichelsheim  x  22 
Stadt Rosbach   x - 
Gemeinde Wölfersheim   x - 
Deutsche Telekom Technik GmbH  x  23 
Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg x   24 
Oberhessische Versorgungsbetriebe AG  x  25 
PLEdoc  x  26 
Polizeipräsidium Mittelhessen  x  - 
Staatliches Schulamt  x  27 
Stadtwerke Friedberg  x  28 
Amt für Bodenmanagement Büdingen   x  
Magistrat der Stadt Niddatal   x  
Gemeindeverwaltung Obermörlen   x  
Gemeindevorstadt Wehrheim   x  
Gemeindeverwaltung Wöllstadt   x  
Agentur für Arbeit Friedberg   x  
Kreishandwerkerschaft des Wetteraukreises   x  
Landeswohlfahrtsverband Hessen   x  
Unitymedia Hessen Group    x  
Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe   x  
Stadtverwaltung Friedberg x   29 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB 
Es wurden keine Stellungnahmen mit Anregungen und Bedenken vorgebracht. 
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Regierungspräsidium Darmstadt (30.06.2025) 
Förmliche Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB 

 Beschlussvorschlag 
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Zu den Hinweisen des Dezernats „Regionale Siedlungs- und 
Bauleitplanung, Bauwesen: 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
 
Aufgrund der baulich eher kleinteiligen Strukturen von Ladengeschäften 
auf der Kaiserstraße und der östlichen Altstadt, ist ohnehin eine Ansiedlung 
von großflächigem Einzelhandel (über 1200 qm Geschossfläche) nicht zu 
erwarten.  
Die Intention der 1. Änderung des Bebauungsplans ist der Erhalt und die 
Stärkung des vorhandenen lokalen Einzelhandels in zentraler Lage. Die 
Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben ist im Einzelfall in 
Bezug auf eventuelle Kaufkraftabflüsse, bzw. Auswirkungen auf den 
lokalen Einzelhandel zu prüfen.  
 
Es ist korrekt, dass im Abgleich mit der Sortimentenliste des RegFNP 2010 
eine schützenswerte Bestandssituation des Einzelhandels verdeutlichet 
werden soll.  
 
 
 
 
Zu den Dezernaten Grundwasser und Oberflächenwasser: 
 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
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Zu dem Dezernat Abwasser, Gewässergüte: 
 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
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Zu dem Dezernat Bodenschutz: 
 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
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Zu dem Dezernat Abfallwirtschaft West: 
 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
 
Zu dem Dezernat Immissionsschutz: 
 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu dem Dezernat Bergaufsicht: 
 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
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Zu dem Dezernat Landwirtschaft, Weinbau, Forsten, Natur- und 
Verbraucherschutz: 
 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
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Regierungspräsidium Darmstadt Kampfmittelräumdienst (22.05.2025) 
Förmliche Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB 

 Beschlussvorschlag 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
 
Es sind keine baulichen Eingriffe durch die vorliegende Planung 
vorgesehen.  
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Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main (27.06.2025)  
Förmliche Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
 
Aufgrund der bauliche eher kleinteiligen Strukturen von Ladengeschäften 
auf der Kaiserstraße und der östlichen Altstadt, ist ohnehin eine Ansiedlung 
von großflächigem Einzelhandel (über 1200 qm Geschossfläche) nicht zu 
erwarten.  
Die Intension der 1. Änderung des Bebauungsplans ist der Erhalt und die 
Stärkung des vorhandenen lokalen Einzelhandels in zentraler Lage. Die 
Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben ist im Einzelfall in 
Bezug auf eventuelle Kaufkraftabflüsse, bzw. Auswirkungen auf den 
lokalen Einzelhandel zu prüfen.  
Soll großflächiger Einzelhandel im Geltungsbereich der 1. Änderung 
angesiedelt werden, ist ein separater Bebauungsplan mit der Ausweisung 
„Sondergebiet Einzelhandel“ aufzustellen.  
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Landesamt für Denkmalpflege (30.06.2025)  
Förmliche Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB 

 Beschlussvorschlag 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
 
Es sind keine baulichen Eingriffe durch die vorliegende Planung 
vorgesehen. 
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Wetteraukreis (24.06.2025)  
Förmliche Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB 

 Beschlussvorschlag 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu FSt Brandschutz und FSt Infektionsschutz und Hygiene: 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
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Zu FB Archäologische Denkmalpflege: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
 
Es sind keine baulichen Eingriffe durch die vorliegende Planung 
vorgesehen. 
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 Zu FSt Naturschutz und Landschaftspflege: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
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Zu FSt Wasser und Bodenschutz, FSt Agrarfachaufgaben: 
 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
 
 
 
 
 
 
Zu FD Bauordnung und FDt Denkmalschutz 
 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
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Hessen Mobil (25.06.2025)  
Förmliche Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB 

 Beschlussvorschlag 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
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Rhein-Main-Verkehrsverbund (18.06.2025)  
Förmliche Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB 

 Beschlussvorschlag 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
 
Der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen ist nicht Gegenstand der 
vorliegenden Planung. 
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Zusammenfassende Stellungnahme Naturschutzverbände (25.05.2025) 
Förmliche Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB 

 Beschlussvorschlag 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
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Stadt Bad Nauheim (26.06.2025) 
Förmliche Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB 

 Beschlussvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
 



Bebauungsplan Nr. 88 „Einfacher Bebauungsplan Kernstadt“, 1. Änderung 
§3 (2) und §4 (2) BauGB – Abwägungsprotokoll 

Stadt Friedberg (Hessen) 
Mainzer-Tor-Anlage 6 
61169 Friedberg (Hessen)  

 

 Bebauungsplan Nr. 88 „Einfacher Bebauungsplan Kernstadt“, 1. Änderung       Seite  22 von 30 
 

Stadt Reichelsheim (16.16.2025) 
Förmliche Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB 

 Beschlussvorschlag 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
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Deutsche Telekom (12.03.2024) 
Förmliche Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB 

 Beschlussvorschlag 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
 
Es sind keine baulichen Eingriffe durch die vorliegende Planung 
vorgesehen. 



Bebauungsplan Nr. 88 „Einfacher Bebauungsplan Kernstadt“, 1. Änderung 
§3 (2) und §4 (2) BauGB – Abwägungsprotokoll 

Stadt Friedberg (Hessen) 
Mainzer-Tor-Anlage 6 
61169 Friedberg (Hessen)  

 

 Bebauungsplan Nr. 88 „Einfacher Bebauungsplan Kernstadt“, 1. Änderung       Seite  24 von 30 
 

Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg (32.06.2025) 
Frühzeitige Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB 

 Beschlussvorschlag 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
 
Der Hinweis wurde bereits beachtet.  
Die Stadt Friedberg lässt innerhalb von einzelnen Bebauungsplänen die 
Errichtung von Spielotheken zu. Als Beispiel lässt sich der Bebauungsplan 
Nr. 43, Teil III, „Gewerbegebiet Friedberg West“, 1. und 2. Änderung 
anführen. 
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Oberhessische Versorgungsbetriebe AG (25.06.2025) 
Förmliche Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB 

 Beschlussvorschlag 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
 
Es sind keine baulichen Eingriffe durch die vorliegende Planung 
vorgesehen. 
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PLEdoc (10.06.2025) 
Förmliche Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB 

 Beschlussvorschlag 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
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Staatliche Schulamt (11.06.2025) 
Förmliche Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB 

 Beschlussvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
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Stadtwerke Friedberg (05.06.2025) 
Förmliche Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB 

 Beschlussvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
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Stadtverwaltung Friedberg (05.06.2025) 
Förmliche Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB 

 Beschlussvorschlag 

 
In der Begründung zum Bebauungsplan wird auf Seite 8 und 9 der 
Geltungsbereich der 1. Änderung in Übersichtskarten dargestellt.  
Die Abgrenzung des Geltungsbereichs der 1. Änderung umfasst in der 
Planzeichnung jedoch auch Teilbereiche der Straße „Vorstadt zum Garten“.  
Die Übersichtskarte ist dementsprechend zu korrigieren.  
 

  
Dem Hinweis wird gefolgt.  
 
Eine Anpassung der Übersichtskarte im Bereich „Vorstadt zum Garten“ 
wird in der Begründung vorgenommen.  

 

 


